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Einführung 

Das Land Niedersachsen hat zum Wintersemester 2014/2015 die Studienbeiträge abgeschafft und den 

Hochschulen als Kompensation sogenannte Studienqualitätsmittel (SQM) gewährt. Diese SQM werden 

aus dem Landeshaushalt finanziert und unterliegen einer besonderen gesetzlichen Zweckbindung. Sie 

werden im Einvernehmen zwischen der Studienqualitätskommission und dem Präsidium zur Sicherung 

und Verbesserung der Qualität der Lehre und der Studienbedingungen eingesetzt. Die Verantwortung 

innerhalb der TU liegt bei dem Vizepräsidenten für Studium und Lehre.  

Die Hochschulen berichten gemäß § 14b Abs. 4 NHG semesterweise zum 31.03. und 30.09. dem Mi-

nisterium für Wissenschaft und Kultur (MWK) über die Verwendung der Studienqualitätsmittel und ver-

öffentlichen den Bericht im Internet.  
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1. Allgemeine Rahmenbedingungen  

Die landesweiten Vorschriften zur Gewährung und Verwendung ergeben sich aus dem Niedersächsi-

schen Hochschulgesetz sowie Erlassen des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK).  

 

 

 

 

In einer Richtlinie zur Gewährung von Studienqualitätsmitteln (RdErl. des MWK vom 28.07.2014) wurde 

das Zuweisungsverfahren und die Verwendung konkretisiert. Ein weiterer Erlass regelt die Datenerhe-

bung und die Finanzierung sozialer Infrastruktur (RdErl. des MWK vom 17.11.2014).  

Darüber hinaus haben sich die Studienqualitätskommission und das Präsidium einvernehmlich auf eine 

Leitlinie zur Verwendung geeinigt. Diese Leitlinie regelt das hochschulinterne Vergabeverfahren und 

legt unter anderem fest, dass sich die Mittelverwendung am Strategieprozess der TU sowie am Hoch-

schulentwicklungsvertrag der Niedersächsischen Hochschulen mit der Landesregierung orientiert.  

 

 

Basis für die Gewährung der SQM sind die Anzahl der Studierenden gemäß § 14a Abs. 1 Satz 1 NHG. 

Die Mittel werden also nicht für alle eingeschriebenen Studierenden einer Hochschule gewährt, sondern 

für die Studierenden in einem grundständigen Studiengang oder in einem konsekutiven Masterstudien-

gang während der Regelstudienzeit zuzüglich einmalig vier weiterer Semester. Damit wird ausgeschlos-

sen, dass SQM für Promotionsstudierende, Studierende in Weiterbildungsstudiengängen und gebüh-

renpflichtige Langzeitstudierende gezahlt werden. Da die Anzahl der eingeschriebenen Studierenden 

beständig schwankt, werden für die Datenerhebung die Stichtage der amtlichen Hochschulstatistik ge-

nutzt. Für die Universitäten sind dies der 15.12. (Wintersemester) und der 15.06. (Sommersemester) 

eines Jahres.  

Die Hochschulen erhalten zum 01.03. (Sommersemester) bzw. 01.09. (Wintersemester) ihre SQM-Zu-

weisung, die sich aus der anhand der Studierendenzahl des vorangegangen Sommer- oder Winterse-

mester errechneten Mittelhöhe und einem Ausgleich möglicher Über- oder Unterzahlungen zusammen-

setzt (Spitzabrechnung).  

§ 14b Abs. 1 des Niedersächsisches Hochschulgesetz 

1Die Studienqualitätsmittel sind für die Sicherung und Verbesserung der Qualität der Lehre und der Studienbe-

dingungen zu verwenden. 2In diesem Rahmen sollen sie vorrangig verwendet werden, um das Betreuungsver-

hältnis zwischen Studierenden und Lehrenden zu verbessern, zusätzliche Tutorien anzubieten und die Aus-

stattung der Bibliotheken sowie der Lehr- und Laborräume zu verbessern. 3Soweit aus den Studienqualitäts-

mitteln zusätzliches Lehrpersonal finanziert wird, darf es nur zu solchen Lehraufgaben verpflichtet werden, die 

das für die Studiengänge erforderliche Lehrangebot ergänzen oder vertiefen. (…) 

Leitlinie der TU Braunschweig zur Mittelverwendung 

https://www.tu-braunschweig.de/fileadmin/Redaktionsgruppen/Verwaltung/Abteilung_16/Studien-

qualitaetsmittel/sqm-leitlinien_anlage1_1a2018_04_25.pdf 

https://www.tu-braunschweig.de/fileadmin/Redaktionsgruppen/Verwaltung/Abteilung_16/Studienqualitaetsmittel/sqm-leitlinien_anlage1_1a2018_04_25.pdf
https://www.tu-braunschweig.de/fileadmin/Redaktionsgruppen/Verwaltung/Abteilung_16/Studienqualitaetsmittel/sqm-leitlinien_anlage1_1a2018_04_25.pdf
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2. Aufteilung und Vergabe  

Die Einnahmen werden in einen zentralen und einen dezentralen Anteil aufgeteilt. Über die Vergabe im 

Detail entscheiden gem. §14b Abs. 2 und 3 NHG die Studienqualitätskommission und das Präsidium 

(zentraler Anteil) bzw. die Studienkommissionen der Fächer und das Präsidium (dezentraler Anteil) im 

Einvernehmen. In der Studienqualitätskommission und den Studienkommissionen sind die Studieren-

den mit 50% der stimmberechtigten Mitglieder vertreten. 

 

Ein großer Teil der zentralen Mittel ist dauerhaft gebunden. Dies betrifft bspw. die Studiengangskoor-

dination. Im Zuge einer Neustrukturierung des Vergabeverfahrens der zentralen Studienqualitätsmittel 

wurden den zentralen Einrichtungen der TU Braunschweig erstmalig zum Wintersemester 2020/21 

Paketanträge für eine Dauer von 8 Semestern bewilligt, welche SQM-relevante Maßnahmen der ent-

sprechenden Einrichtung bündeln. Nach 4 Semestern erfolgt eine Zwischenevaluation der Paketan-

träge.  

Wesentliche für Studium und Lehre relevante Aspekte des Hochschulentwicklungsvertrags werden 

durch die Paketanträge unterstützt. 

Die Intensivierung der Internationalisierung wird z.B. durch das breite Angebot an Fremdsprachen-Mo-

dulen gefördert sowie auch durch ein Programm, das zum Erwerb eines Zertifikats „Interkulturelle 

Kompetenz“ führt. 

Studienqualitätsmittel tragen maßgeblich zur Weiterentwicklung von Digitalisierung in Studium und 

Lehre bei. Lehr-/Lernformate, die die spezifischen Potenziale digitaler Medien nutzen, fördern das 

Selbststudium und den Lernerfolg der Studierenden durch erweiterte Zugänge zum Lernen und berei-

ten auf eine durch digitale Medien geprägte Welt und einen entsprechenden Arbeitsmarkt vor. 

Die Paketanträge unterstützen die Einbeziehung der Geschlechtergerechtigkeit bei allen TU-internen 

Prozessen und die Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung. 
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Weitere Studienqualitätsmittel werden in einem offenen Antragsverfahren semesterweise für eine Lauf-

zeit von bis zu vier Semestern vergeben (Zentrale Projekte). Innerhalb des zentralen Anteils gibt es 

weiterhin feste Anteile für den Bereich Chancengleichheit.   

Die Verwendung in den Fächern ist unterschiedlich. Typische Maßnahmen sind Tutor*innen-Pro-

gramme, die Ausstattung von Hörsälen und Bibliotheken sowie Lehrpersonal verschiedener Art. Die 

Vergabe erfolgt in der Regel ebenfalls semesterweise. 
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3. Verwendung  

 

 

Die Tabelle ist durch das MWK vorgegeben und niedersachsenweit einheitlich. 
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Erläuterung zur Verwendung 

Die aufgeführten Zahlen geben die tatsächlichen Ausgaben für die jeweilige Kategorie über die gesamte 

Hochschule wieder. Es erfolgt keine Trennung zwischen zentralem oder dezentralem Anteil. Aufgrund 

der Stichtage zur Datenlieferung - zum 30.03. (Wintersemester) bzw. 30.09. (Sommersemester) – sind 

Buchungen die nach diesen Daten erfolgen aber noch zum jeweiligen Semester gehören, nicht erfasst. 

Sie werden dann erst bei der nächsten Datenlieferung korrigiert. Der Finanzmittelbestand (3.) umfasst 

alle Studienqualitätsmittel, die TU-weit auf internen Konten vorhanden sind – unabhängig davon, ob sie 

für Maßnahmen gebunden sind oder nicht. 

2.1 und 2.2 Zusätzliches hauptberufliches Personal 

Ein großer Teil der Mittel fließt regelmäßig in die Beschäftigung von hauptberuflichem Personal, das 

entweder unmittelbar in der Lehre tätig ist (wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Lehrkräfte für beson-

dere Aufgaben) oder unterstützende Aufgaben wahrnimmt (Studiengangskoordinator*innen, Studien-

berater*innen, Mitarbeiter*innen für Medienbildung etc.). Damit können Lehrveranstaltungen mit kleine-

ren Gruppengrößen und/oder mit vielfältigerem Themenspektrum angeboten und entwickelt werden so-

wie Service- und Beratungsleistungen verbessert und ausgeweitet werden.      

2.3 Zusätzliches nebenberufliches Personal 

Zum nebenberuflichen Personal gehören alle studentischen oder wissenschaftlichen Hilfskräfte inkl. der 

Tutor*innen sowie die Lehrbeauftragten und Gastprofessor*innen.   

2.4 Verlängerung der Öffnungszeiten von Bibliotheken 

Die Verlängerung der Bibliotheksöffnungszeiten ermöglicht nicht nur längeren Zugriff auf die dort vor-

handenen Medienbestände, sondern auch die längere Nutzung der Arbeitsplätze, was den veränderten 

Bedürfnissen der Studierenden entgegenkommt. Die Verlängerung der Öffnungszeiten aus zentralen 

SQM umfasst bei der Universitätsbibliothek in der Vorlesungszeit 22h/Woche. 

Darüber hinaus werden aus dezentralen SQM auch in einigen Institutsbibliotheken längere Öffnungs-

zeiten finanziert.   

2.5 Beschaffung von Lehr-  und Lernmitteln 

In den Fächern der TU werden verschiedenste Lehr- und Lernmittel verwendet. Dazu gehören verschie-

dene Medien wie Skripte, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften und CDs sowie diverse Verbrauchsmateria-

lien (bspw. Chemikalien, biologisches Material). 

2.6. Beschaffung Allgemeine Geräteausstattung 

In den technischen und naturwissenschaftlichen Fächern werden für Labore und Werkstätten Geräte 

benötigt, um den Studierenden die Arbeit mit einer Ausstattung auf dem Stand der Technik zu ermögli-
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chen.  Im Zusammenhang mit lehr-/lernbezogenen Infrastrukturen wird berücksichtigt, dass Lernen ver-

mehrt digital, mobil und im informellen Rahmen stattfindet. Die Herausforderung besteht darin, digitale 

Infrastrukturen so in die Hochschule zu integrieren, dass Lernräume erweitert und neue Lehr-/Lernfor-

men unterstützt werden. Die TU Braunschweig schafft entsprechende Lehr-/ Lernplätze in der Bibliothek 

wie auch auf Fakultätsebene und setzt die erforderlichen Baumaßnahmen um. 

2.7. Verbesserung der DV-Infrastruktur 

Die TU stellt PC-Pools und Software für die Lehre zur Verfügung. Diese werden sowohl für bestimmte 

Lehrveranstaltungen genutzt als auch für die selbstständige Arbeit von Studierenden. Regelmäßig muss 

die Hardware erneuert und die Lizenzgebühren insbesondere für Spezialsoftware finanziert werden.  

2.8 Ausgaben für weitere Verwendungszwecke 

Verwendungen, die nicht unter 2.1-2.7 subsumiert werden können, werden hier zusammengefasst. Den 

größten Anteil machen regelmäßig Maßnahmen zur Förderung der Studieneingangsphase, Software-

Kurse und spezielle Lehrformate aus. 

Anmerkung zum Sommersemester 2021 und Wintersemester 2021/22 

Aufgrund der Corona Pandemie konnten einzelne Maßnahmen nicht oder nicht vollständig umgesetzt 

werden. Dadurch kam es zu höheren Rücklagen als in den vergangenen Jahren. Maßnahmen, die auf-

grund der Corona Pandemie kurzfristig vor allem im Bereich der digitalen Lehre nötig waren, wurden in 

dieser Zeit aus Studienqualitätsmitteln unterstützt. 
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Kontakt 

Inhaltlich verantwortlich 

Vizepräsident für Studium und Lehre 

Prof. Dr. Knut Baumann 

Ansprechpartnerinnen in Geschäftsbereich 1, Abteilung 16 – Studium und Lehre 

Leitung Abt. 16, Referentin für Studienqualität 
Anja Üffing 

Referentin für Studienqualitätsmittel  
Luisa Goldgräbe  

Bültenweg 73 
38106 Braunschweig 

Tel. 0531 391-4106 (Goldgräbe) bzw. -2191 (Üffing) 
Fax 0531 391-4575 

sqm@tu-braunschweig.de 


